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DEKRET [AUS DEM ABSCHIED ] DER JAHRRECHNUNG ZU LUGANO UEBER DEN
DORTIGEN ZOLL

Auf der letzten Jahrrechnung sei man wegen des Zolls wie folgt

übereingekommen : s . EA VI 13 1420 3 Art . 188

Diesen Abschied habe man verlesen lassen und die letztjährige

Verordnung instruktionsgemäss in Kraft belassen . Sollten ins¬

künftig die Zollbeständer oder andere Personen trotzdem früher

um die Zollverleihung anhalten , seien diese mit 500 Kronen zu

büssen . Diese Bestimmung sei ins ordentliche Satzungsbuch auf-
zunehmen.

Kanzlei Lugano

Kopie
AH 30 , 97 - 98 - Blatt 97V und 98 leer
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